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Antrag der Redaktionskommission 
vom 26.08.2011 
 
 

Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich vom 26. 
April 1970 wird wie folgt ergänzt: 

 

001   

 002  

 Art. 2quinquies 

 
003   

 1 Die Gemeinde setzt sich aktiv für den Schutz, die Erhaltung und die 
Erhöhung des Anteils von preisgünstigen Wohnungen und Gewerbe-
räumen ein und verpflichtet sich dem Ziel einer sozialen Durchmi-
schung in allen Quartieren und der Sicherung von Familienwohnun-
gen. 
 

004   

 2 Sie sorgt mit gezielten Massnahmen dafür, dass auch ein genü-
gender Anteil ökologisch vorbildlicher Wohnungen preisgünstig zur 
Verfügung gestellt wird. 
 

005   

 3 Sie sorgt in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern 
für ein an der Nachfrage orientiertes Angebot an Wohnmöglichkeiten 
und betreuten Einrichtungen für ältere Menschen. 
 

006  3 Sie sorgt in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partne-
rinnen oder Partnern für ein an der Nachfrage orientiertes Angebot 
an Wohnmöglichkeiten und betreuten Einrichtungen für ältere Men-
schen. 
 



 4 Sie sorgt dafür, dass sich die Zahl der Wohnungen im Eigentum 
von gemeinnützigen Wohnbauträgern, die ohne Gewinnabsichten 
dem Prinzip kostendeckender Mieten verpflichtet sind, stetig erhöht. 
Sie strebt einen Anteil von einem Drittel an allen Mietwohnungen an; 
ausgenommen von dieser Berechnung sind Wohnungen und Einfa-
milienhäuser im selbstgenutzten Eigentum. 
 

007  4 Sie sorgt dafür, dass sich die Zahl der Wohnungen im Eigentum von 
gemeinnützigen Wohnbauträgerinnen oder Wohnbauträgern, die 
ohne Gewinnabsichten dem Prinzip kostendeckender Mieten ver-
pflichtet sind, stetig erhöht. Sie strebt einen Anteil von einem Drittel an 
allen Mietwohnungen an;  ausgenommen von dieser Berechnung sind 
Wohnungen und Einfamilienhäuser im selbstgenutzten Eigentum. 
 

 5 Über die Erreichung dieser Ziele legt der Stadtrat dem Gemeinderat 
alle vier Jahre Rechenschaft ab, namentlich über die Entwicklung 
des Anteils an gemeinnützigen und subventionierten Wohnungen 
durch Erwerb, Neubau und Ersatzneubau und des Angebots an 
Wohnungen für Familien und für ältere Menschen sowie die getroffe-
nen Massnahmen zu Erhalt und Schaffung preisgünstiger ökologisch 
vorbildlicher Wohnungen. 
 

008  5 Über das Erreichen dieser Ziele legt der Stadtrat dem Gemeinde-
rat alle vier Jahre Rechenschaft ab, namentlich über die Entwicklung 
des Anteils der gemeinnützigen und  der subventionierten Wohnun-
gen durch Erwerb, Neubau und Ersatzneubau und des Angebots an 
Wohnungen für Familien und für ältere Menschen sowie die getroffe-
nen Massnahmen zu Erhalt und Schaffung preisgünstiger, ökolo-
gisch vorbildlicher Wohnungen. 
 

  009   

 Übergangsbestimmung 010  Übergangsbestimmungen 

 Art. 122 (unverändert) 011   

 Art. 123 012   

 Für die Erreichung von einem Drittel des Mietwohnungsbestandes im 
Eigentum von gemeinnützigen Wohnbauträgern setzt die Gemeinde 
das Jahr 2050 als Ziel. 
 

013  Für das Erreichen von einem Drittel des Mietwohnungsbestandes im 
Eigentum von gemeinnützigen  Wohnbauträgerinnen oder Wohn-
bauträgern setzt die Gemeinde das Jahr 2050 als Ziel. 
 

  014   

  015  Zustimmung 
Präsident Mark Richli (SP), Referent; Ruth Anhorn (SVP), Christina 
Hug (Grüne), Mario Mariani (CVP), Min Li Marti (SP)  
 
Enthaltung 



 

--- 
 
Abwesend 
Irene Bernhard (GLP), Dr. Ueli Nagel (Grüne) 
 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident Mark Richli (SP) 
 


